
Firma

Betriebsärztin/Betriebsarzt für unseren Betrieb ist:
Frau/Herr

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Sie/Er

	● unterstützt und berät den/die Unternehmer(in) in Fragen des betrieblichen
Gesundheitsschutzes und der Organisation der Ersten Hilfe

	● untersucht und berät im Bedarfsfall die Beschäftigten des Betriebs in Fragen des
betrieblichen Gesundheitsschutzes

	● �ist Ansprechpartner für die arbeitsmedizinische Vorsorge und führt
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen durch

Die Betriebsärztin bzw. der Betriebsarzt hat nicht die Aufgabe, Krankmeldungen der  
Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

Sie haben das Recht auf Beratung durch die Betriebsärztin bzw. den Betriebsarzt! 
Wenden Sie sich dazu bitte an:

Frau/Herrn
(Ansprechpartnerin/Ansprechpartner im Unternehmen, die/der den Kontakt zur Betriebsärztin bzw. zum Betriebsarzt herstellt)

Unternehmer(in)

Betreuungsmodell für unseren Betrieb: Regelbetreuung Unternehmermodell

Rechtsgrundlagen:
	● § 2 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit (ASiG)

	● § 2 der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2)

	● § 11 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)
	● Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
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